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Die Arien des Films und
ihr Bereith

Von Prof. Dr. Ernst Riist (Zürich).

I.

Klare Einsicht in ein verwickeltes Gebiet erhält man
am besten durch zweckmäßige Einteilung, d. h. durch
sachliche Abgrenzung seines mannigfaltigen Inhaltes.

Schon der Besucher des Lichtspielhauses empfindet,
daß ihm recht verschiedenartige Filme vorgesetzt werden,

und er teilt sie mit der Zeit etwa in Spielfilme,
Kulturfilme, Propagandafilme und Wochenschauen.
Daneben weiß er, daß für die Schule auch der «Lehrfilm»
in Betracht fällt. Umfassender wird die Einteilung, wenn
man sie vom Standpunkt der geistigen Kultur aus
vornimmt. Seit der Film als Kulturgut anerkannt worden
ist, haben diejenigen, die den Film nicht nur als Mittel
der Unterhaltung, sondern auch als Hilfe zur Bildung,
Erziehung und Unterrichtung des Volkes und der Jugend
schätzen lernten, sich um klärende Einteilung bemüht,
so Ackerknecht (Stettin) 1917, Lampe (Berlin) 1924,
Meister (Wien) 1926, Rüst (Zürich) 1930, die Film-
priifungskommission der Dritten Internationalen
Lehrfilmkonferenz (Wien) 1931 und Schimmer (Dresden)
1934. Diese Versuche zeigten alle, wie schwierig es ist,
einheitliche Einteilungsgruiulsätze festzuhalten, wenn
man der Vielgestaltigkeit des Filmes gerecht werden
will. Die meisten der bisherigen Einteilungen tragen ein
mehr theoretisches Gepräge, indem zur Abgrenzung der
Filmarten neue Begriffe geschaffen wurden, was für
die Auswirkung der Einteilungen in der Praxis hinder-
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